
Bekanntmachung der Stadtwerke Dreieich GmbH
Preise für die Erdgas-Ersatzversorgung von Haushaltskunden nach § 36 Abs. 1 EnWG und § 38 EnWG

Preisblatt Ersatzversorgung für Haushaltskunden gültig ab 01.01.2024

Netto1) 9,21 ct/kWh

Brutto 2) 9,85 ct/kWh

Netto1) Brutto 2)

0 - 10.000 kWh 58,82 € 62,94 €

10.001 - 25.000 kWh 179,83 € 192,42 €

25.001 - 50.000 kWh 214,29 € 229,29 €

50.001 - 200.000 kWh 252,10 € 269,75 €

200.001 - 500.000 kWh 600,00 € 642,00 €

1) Im Nettopreis enthalten

0,550 ct/kWh

0,816 ct/kWh

0,186 ct/kWh

0,000 ct/kWh

Konzessionsabgabe nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

0,610 ct/kWh

0,270 ct/kWh

0,030 ct/kWh

am Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde Netto 7,39 ct/kWh

2) Die Bruttopreise sind kaufmännisch gerundet und beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.

Letzte Aktualisierung: 22.01.2024

CO2-Preis

a) für die Gasbelieferung ausschließlich für Kochen und  Warmwasser

b) für die Gasbelieferung bei sonstigen Tariflieferungen

c)  für Sonderverträge

SLP-Bilanzierungsumlage

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten 
Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):

Grundpreis (gemäß  jeweiliger Verbrauchsstufe)

Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG

Erdgassteuer

Der Grundpreis in der Ersatzversorgung wird gemäß Ihrem tatsächlichen Verbrauch, gemäß obiger Tabelle berechnet.

Arbeitspreis

Preise für die Ersatzversorgung nach § 38 EnWG. Die Preise gelten für maximal drei Monate und nur für Haushaltskunden.


